
 
 
 

 
 

 
KÜS-Bundesgeschäftsstelle • Zur KÜS 1 • 66679 Losheim am See  
Tel. 06872 9016-0 • Fax 06872 9016-123 • Internet: www.kues.de • E-Mail: info@kues.de 
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Peter Schuler • USt-IdNr. DE162499068 • Registergericht: VR Merzig 936 
meine VVB IBAN: DE73 5909 2000 5279 5100 05 • BIC: GENODE51SB2 

 

Kraftfahrzeug- 
Überwachungsorganisation 
freiberuflicher  
Kfz-Sachverständiger e.V. 

KÜS-Bundesgeschäftsstelle – Zur KÜS 1 – 66679 Losheim am See 
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und Prüfingenieure 
 
 
 

Losheim am See, 06. November 2020 
 
 
 
Tätigkeit im Namen und Auftrag der KÜS 
Hier: NU-Fristen 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit der VkBl.-Verlautbarung 2020 Nr. 53 S. 250 hat das BMVI Empfehlungen für den Umgang mit der 
Corona-Pandemie veröffentlicht. Die Umsetzung dieser Maßnahmen erfolgte durch die einzelnen Länder. 
Demnach kann die einmonatige Frist für die Nachuntersuchung je nach Bundesland (siehe R2036060) 
auf zwei Monate verlängert werden. 
 
Die Empfehlungen des BMVI sind auf das Jahr 2020 beschränkt. Somit bitte ich, ab dem 1. Dezember 
2020, die Bemerkungen zur Verlängerung der Nachuntersuchungsfrist auf den Berichten zu entfernen 
und auch die Verlängerung nicht mehr mündlich zu kommunizieren. Die bis 01. Dezember 2020 
ausgesprochenen Verfügungen (mündlich oder schriftlich) bleiben bis zum Ablauf der jeweiligen Frist 
weiter bestehen.  
 
Hintergrund ist, dass im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie keine besonderen Einschränkungen 
hinsichtlich der Durchführung von Hauptuntersuchungen oder Reparaturen bestehen. 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
KÜS Technischer Leiter 
 
 
 
 
Dipl.-Ing. (BA) Florian Mai 
 

https://heureka.kues.de/Content/Static/RS/RS2020/pdf/R2036060.pdf

